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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Hamm beabsichtigt die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der aus fünf 
verschiedenen Gebäudeteilen bestehenden „Selmigerheiderschule“, Auf der Horst 18,            
59077 Hamm (vgl. hierzu das seitens der Stadt Hamm zur Verfügung gestellte Luftbild) 
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Abbruch der Haus-

meisterwohnung  

von 1999 

Abbruch des 

Erweiterungsbaus  

von 1972 



Grundlage dieser Planungen ist der preisgekrönte Wettbewerbsentwurf der Schaltraum 
Architekten aus Hamburg, der die Errichtung eines großen neuen Erweiterungsbaus vorsieht und 
in diesem Zuge den Abbruch des Erweiterungsbaus von 1972 und den Abbruch der 
Hausmeisterwohnung von 1999 erforderlich macht, die an das Ursprungsgebäude der 
Selmigerheideschule sowie den Erweiterungsbau von 1958 angrenzen. Die 
Hausmeisterwohnung grenzt zudem noch an das denkmalgeschützte alte Feuerwehrgerätehaus 
an. 
 
Sowohl zu den Erweiterungsbauten von 1958 und 1972 sowie der Hausmeisterwohnung von 
1999 liegen die geprüfte statische Berechnung sowie die zugehörigen Positionspläne vor. 
Letztere werden dieser Stellungnahme als Anhang beigefügt. Leider liegen sowohl zum 
Ursprungsgebäude der Selmigerheideschule als auch zum denkmalgeschützten 
Feuerwehrgerätehaus keinerlei Unterlagen vor.  
 
Daher gab es zur Klärung der tatsächlichen Bestandskonstruktion und zum Abgleich mit den 
vorliegenden Planunterlagen am 14. Oktober 2025 einen Ortstermin, bei dem insbesondere die 
Übergänge der einzelnen Gebäudeteile in Augenschein genommen und in der anliegenden 
Fotodokumentation festgehalten wurden. 
 
Hierbei ergab sich eine gute Übereinstimmung zwischen den alten Planunterlagen und der vor 
Ort augenscheinlich vorliegenden Situation. Da sämtliche abzubrechenden Gebäudeteile 
jüngeren Datums sind als die verbleibende Bausubstanz handelt es sich jeweils um 
eigenständige Anbauten, die jeweils durch eine durchgängige Gebäudefuge abgetrennt zu sein 
scheinen. 
 
Auch wurde sowohl beim Erweiterungsbau von 1972 als auch bei der Errichtung der 
Hausmeisterwohnung im Jahr 1999 Rücksicht auf das Gründungsniveau der angrenzenden 
Bestandbaukörper genommen. Ein Rückbau wird somit aus statischen Gesichtspunkten für die 
verbleibende Bausubstanz unproblematisch sein. Es bestehen somit aus tragwerkstechnischer 
Sicht keinerlei Bedenken die beiden Gebäudebereiche unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Hinweise abzubrechen. 
 

Hinweise zu den Abbrucharbeiten: 
a) Bei den Abbrucharbeiten muss mit dem Abdecken des Daches begonnen werden. 
b) Nach der Entlastung der Dachkonstruktion ist diese in den Übergangsbereichen zu 

den verbleibenden Gebäudebereichen zu trennen 
c) Gleiches gilt für die Geschossdecken, die Außen- und Innenwände sowie die Sohle 

inkl. Gründung. 
 

Erst nachdem eine Arbeitsfuge und somit eine komplette Trennung zwischen dem 
abzubrechenden und dem verbleibenden Bereich entstanden ist können die weiteren 
Abbrucharbeiten konventionell von oben nach unten und fortschreitend weiter ausgeführt 
werden. Hierbei sind die Abbrucharbeiten zu jedem Zeitpunkt mit der angemessenen 
Sorgfalt und Vorsicht unter Überwachung eines erfahrenen Bauleiters erschütterungsarm 
durchzuführen. Beim Abbruch der Gründung sind die Grundsätze der DIN 4123 jederzeit 
zu beachten. Es wird davon ausgegangen, dass es in den Übergangsbereichen keine 
tragwerkstechnisch relevanten Verbindungspunkte zwischen Abbruch und Bestand gibt.  

 
 



Für den Fall, dass die beim Abbruch zu erkennende Konstruktion von dieser begründeten 
Annahme abweicht, sind umgehend entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und wir 
sind als verantwortliche Tragwerksplaner darüber zu unterrichten. Dann muss die tatsächlich 
vorgefundene Situation dokumentiert und gegebenenfalls neu bewertet werden. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Volker Albers 
 
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Positionsplan EG + OG (Erweiterung 1958) 
Anlage 2: Positionsplan KG + Gründung (Erweiterung 1958) 
Anlage 3: Positionsplan OG (Erweiterung 1972) 
Anlage 4: Positionsplan EG (Erweiterung 1972) 
Anlage 5.: Positionsplan KG (Erweiterung 1972) 
Anlage 6: Positionsplan DG (Hausmeisterwohnung 1999) 
Anlage 7: Positionsplan EG (Hausmeisterwohnung 1999) 
Anlage 8: Ausführungsplan DG + Schnitt (Hausmeisterwohnung 1999) 
Anlage 9: Ausführungsplan EG (Hausmeisterwohnung 1999) 
Anlage 10: Ausführungsplan Sparren- + Kehlbalkenlage (Hausmeisterwohnung 1999) 
Anlage 11: Fotodokumentation (Bild 1-12) 
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